
Erstens: Die Leiter sind dafür verantwort
lich, daß die Beschlüsse der Partei der Arbei
terklasse, die Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften, die Beschlüsse der Volksvertretun
gen und der Räte ausgewertet und der staatli
chen Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich 
zugrunde gelegt werden. Sie haben dafür zu 
sorgen, daß die für die Entscheidungsfindung 
erforderlichen Informationen rechtzeitig erar
beitet und zur Verfügung gestellt werden, daß 
die Entscheidungsvorschläge auf exakten Ana
lysen und Berechnungen beruhen und fortge
schrittene Erfahrungen genutzt werden.

Zweitens: Die Leiter tragen die Verantwor
tung für die Erfüllung der Aufgaben in ih
rem Verantwortungsbereich. Sie gewährleisten 
durch ihre Anleitung und Kontrolle, daß die zu 
ihrem Bereich gehörenden staatlichen Orga
ne, Betriebe und Einrichtungen bzw. Mitar
beiter ihre Verantwortung für die Durchfüh
rung der Gesetze, anderen Rechtsvorschriften 
und Beschlüsse voll wahrnehmen. Sie haben 
das Recht, im Rahmen ihrer Kompetenz Wei
sungen zu erteilen und deren Durchführung zu 
kontrollieren. Die Leiter sind in der Regel Dis- 
ziplinarvorgesetzte der ihnen unterstellten 
Leiter und Mitarbeiter. Die Minister und Lei
ter anderer zentraler Staatsorgane, die Vorsit
zenden der örtlichen Räte und die Leiter der 
Fachorgane der Räte haben zu gewährleisten, 
daß die Gewerkschaftsorgänisationen im 
Staatsapparat ihre gesetzlichen Rechte als In
teressenvertreter der Werktätigen voll wahr
nehmen können (Vgl. §§ 22-27 AGB).

Drittens: Eine besondere Verantwortung 
tragen die Leiter für die Unterstützung der Ar
beit der Volksvertretungen und das Zu
sammenwirken mit deren Kommissionen so
wie den Leitungen der gesellschaftlichen Orga
nisationen, insbesondere der Gewerkschaften 
und des Jugendverbandes, sowie mit den Aus
schüssen der Nationalen Front.15 Sie sind ver
pflichtet, auf Verlangen vor der Volksvertre
tung Rechenschaft zu legen und den Kommis
sionen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die 
Arbeit der Abgeordneten zu unterstützen, de
ren Autorität und gesellschaftliche Wirksam
keit zu fördern sowie für die Erledigung der an 
die Abgeordneten gerichteten Eingaben der 
Bürger zu sorgen.

Viertens: Die Leiter sind verpflichtet, die 
Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse, die 
Gesetze und anderen Rechtsvorschriften so
wie die Beschlüsse der Volksvertretungen und

des Rates vor den Bürgern zu erläutern und 
mit ihnen über deren Durchführung zu bera
ten. Sie haben einen ständigen engen Kontakt 
zu den Werktätigen in den Betrieben und Ge
nossenschaften sowie zu den Bürgern in den 
Wohngebieten zu halten, einen massenver
bundenen Arbeitsstil zu entwickeln und Re
chenschaft über die Erfüllung der Aufgaben zu 
legen. Die Leiter sind dafür verantwortlich, 
daß die Mitarbeiter sich gegenüber den Sorgen 
und Wünschen der Bürger aufmerksam verhal
ten und deren Anliegen gewissenhaft und sorg
fältig bearbeiten und daß in den festgelegten 
Fristen klare Entscheidungen getroffen wer
den. Sie haben dafür zu sorgen, daß die Bürger 
in öffentlichen Sprechstunden ihre Anliegen 
Vorbringen können und unbürokratisch und 
sachkundig beraten werden. Die Leiter sind 
persönlich für die den Rechtsvorschriften ent
sprechende Arbeit mit den Eingaben der Bür
ger verantwortlich (Vgl. 4.3,~). Es ist unzuläs
sig, daß Eingaben von demjenigen Leiterbzw. 
Mitarbeiter bearbeitet werden, an dessen Ar
beit oder Verhalten in der Eingabe Kritik ge
übt wird. Über eine solche Eingabe hat der zu
ständige bzw. übergeordnete Leiter zu ent
scheiden (§6 Eingabengesetz).

Fünftens: Für alle Leiter besteht ein System 
der Rechenschaftspflicht als Ausdruck soziali
stischer Demokratie. Die Leiter werden von 
den Volksvertretungen sowie den übergeord
neten Organen bzw. Leitern kontrolliert. Das 
schließt auch die Möglichkeit der Abberufung 
von Leitern der Organe des Staatsapparates 
ein. Die Werktätigen können von den Leitern 
Rechenschaft über deren Tätigkeit fordern 
(Art. 21 u. 88 Verfassung). Die Minister und 
Leiter anderer zentraler Organe des Staatsap
parates haben vor dem Ministerrat Rechen
schaft zu legen. Die Leiter der Fachorgane der 
örtlichen Räte sind gegenüber der zuständigen 
Volksvertretung und dem jeweiligen Rat sowie 
auch gegenüber den Leitern der Fachorgane 
des übergeordneten Rates rechenschafts
pflichtig.

Sechstens: Es gehört zur Kompetenz der 
Leiter im Staatsapparat, die planmäßige Ent
wicklung und Erziehung, die Aus- und Weiter
bildung der Mitarbeiter in ihrem Verant
wortungsbereich zu sichern. Die Leiter der 
Kombinate, Betriebe und Einrichtungen sowie

15 Vgl. Art. 21 u. 45 Verfassung der DDR; §§ 6 u. 7 
AGB; § 11 Mitarbeiter-VO.
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